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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 
Drs. 17/16312 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Steuern: 
Öffentliche Konsultation über das Funktionieren 
der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der 
Mehrwertsteuer 
02.03.2017 - 31.05.2017 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsver-
fahren folgende Stellungnahme ab: 
Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Europäische Kommission hat am 7. April 2016 
ihre Mitteilung über einen Aktionsplan im Bereich 
der Mehrwertsteuer vorgelegt und für Herbst 2017 
zahlreiche Rechtsetzungsvorschläge für eine Re-
form des gegenwärtigen Mehrwertsteuersystems 
angekündigt. Zu diesem Zweck führte sie bereits 
verschiedene öffentliche Konsultationsverfahren 
durch, welche die Kommission bei ihrer Entschei-
dungsfindung unterstützen sollen. 
 
Das aktuelle Konsultationsverfahren richtet sich 
ausdrücklich nur an Wirtschaftsvertreter und Pri-
vatpersonen. Die Anhörung der nationalen Steu-
erverwaltungen soll hingegen mittels eines spezi-
fischen Fragebogens erfolgen. Letzteren hat die 
Europäische Kommission inzwischen an das Bun-
desministerium der Finanzen übersandt mit dem 
Ziel einer Evaluierung des Funktionierens von 
Verwaltungszusammenarbeit und Mehrwertsteu-
er-Betrugsbekämpfung nach der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010. Alle Länder wurden aufgefordert, 
hierzu Stellung zu nehmen. 

Weiterhin behielt sich der Bundesrat mit Be-
schluss vom 13. Mai 2016 (BR Drs. 191/16) eine 
Stellungnahme gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG zu 
den Vorschlägen der Europäischen Kommission 
nach Vorlage konkreter Rechtsetzungsvorschläge 
ausdrücklich vor. Soweit Belange der Länder, de-
nen die Verwaltung der Mehrwertsteuer obliegt, 
maßgeblich berührt sein könnten, bat er die Bun-
desregierung, ohne Einbindung der Länder keine 
Festlegungen auf Unionsebene zu treffen. 
 
Zudem erfolgte im Bereich der EU-weit harmoni-
sierten Mehrwertsteuer in der Vergangenheit re-
gelmäßig keine Stellungnahme einzelner Bundes-
länder gegenüber der Europäischen Kommission, 
sondern allenfalls koordiniert über die Konferenz 
der Finanzminister der Länder, wie zuletzt im Jahr 
2015 zur Konsultation der Kommission bezüglich 
der Überprüfung bestehender Mehrwertsteuervor-
schriften für öffentliche Einrichtungen. Die Wah-
rung der Länderinteressen ist auch über die Betei-
ligungsrechte des Bundes auf Ratsebene sicher-
gestellt. 
 
Der Aktionsplan Mehrwertsteuer enthält außer-
dem noch keine Legislativvorschläge, sondern nur 
allgemeine Absichtserklärungen der Europäischen 
Kommission zu Binnenmarkt und Mehrwertsteuer, 
ohne dabei landesspezifische Probleme bzw. An-
gelegenheiten aufzugreifen. 
 
Der Bayerische Landtag sieht aus diesen Grün-
den derzeit keine landespolitische Bedeutung der 
Konsultation vom 2. März 2017 und damit keinen 
Handlungsbedarf. Es bleibt zunächst die von der 
Europäischen Kommission für Herbst 2017 ange-
kündigte Vorlage konkreter Rechtsetzungsvor-
schläge abzuwarten. 
 

Berichterstatter: Wolfgang Fackler 
Mitberichterstatterin: Susann Biedefeld 

II. Bericht: 

1. Der EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGe-
schO wurde dem Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen federführend zugewie-
sen. Der Ausschuss für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat die EU-Konsultation gemäß § 83d 
BayLTGeschO mitberaten. 
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2. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat das Konsultationsverfahren in sei-
ner 154. Sitzung am 11.05.2017 beraten und 
e i n s t im m i g  beschlossen, die Federführung 
zu übernehmen (§83d Abs. 2 BayLTGeschO) 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat das Konsultationsverfahren am 11. 
Mai 2017 in seiner 154. Sitzung federführend 
beraten und zu der in I. enthaltenen Be-
schlussempfehlung e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen  
hat das Konsultationsverfahren in seiner 
59. Sitzung am 16. Mai 2017 endberaten und 
e i n s t im m i g  Zustimmung zur Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses 
empfohlen. 

Peter Winter 
Vorsitzender 

 


